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PSYCHOSOMATIK
Beitrag der Hebamme zur Versorgungsqualität bei 
Schwangerschaftsabbrüchen
A. Köbke
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Einleitung
Die direkte Verbindung von Heb-
ammen und Schwangerschafts -
abbrüchen ist oft nicht ersichtlich, 
da meist Ärztinnen und Ärzte ein-
gebunden sind. In der Praxis ist das 
Thema aber unter anderem durch 
die medizinisch indizierten späten 
Schwangerschaftsabbrüche im kli-
nischen Setting präsent. Beruflich 
ist die Autorin dieses Beitrags mit 
dem Thema Schwangerschaftsab-
bruch bereits in ihrer Ausbildung 
1991 konfrontiert worden. Damals 
wie heute sind Handlungsanwei-
sungen wünschenswert, die Sicher-
heit bieten – basierend auf einem 
gesellschaftlichen Konsens, auf den 
sich alle Gesundheitsberufe stützen 
können.

Bis heute stehen wir vor der Frage,
wie das Recht auf und die medizi-
nische Versorgung von Schwanger-
schaftsabbrüchen aussehen kön-
nen. Im Folgenden soll auf die ge-
genwärtige und zukünftig mögli-
e 05/2025  
he Rolle von Hebammen und 
eburtshelfern eingegangen wer-
en. Auch internationale Forde-
ungen sowie die jeweiligen Posi-
ionen der Weltgesundheitsorga-
isation (World Health Organizati-
n, WHO), des internationalen 
ebammenverbands (Internatio-
al Council of Midwives, ICM) und 
es Deutschen Hebammenver-
ands e. V. (DHV) werden dabei 
it einbezogen.

ie stärkere Einbindung von Heb-
mmen in die Versorgung rund 
m Schwangerschaftsabbrüche ist 
icht nur eine Erweiterung der 
ersorgungskompetenz, sondern 
uch eine Antwort auf zunehmen-
e Herausforderungen im Gesund-
eitssystem, wie den Mangel an 
rztlichem Personal und die Sicher-
tellung einer flächendeckenden 
ersorgung. Auch die Qualität und 
ffizienz der Betreuung von Pa-
ientinnen können verbessert wer-
en.
Juristische Grundlagen [1]
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in 
Deutschland für alle Beteiligten 
straffrei, wenn er nach der Bera-
tungsregelung erfolgt (§ 218a Ab-
satz 1 Strafgesetzbuch (StGB)) oder 
wenn es einen medizinischen oder
kriminologischen Grund für den 
Abbruch gibt (§ 218a Absatz 2 und 
3 StGB).

Bei einem Abbruch nach der Bera-
tungsregelung müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:

–  Die Schwangere, die den Ein-
griff verlangt, muss sich min-
destens drei  Tage vor dem Ein-
griff in einer staatlich aner-
kannten Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle beraten 
lassen.

–  Sie hat der Ärztin oder dem 
Arzt, die oder der den Eingriff 
vornehmen soll, eine Bera-
tungsbescheinigung über das 
stattgefundene Beratungsge-
spräch vorzulegen.

– Eine Ärztin oder ein Arzt muss 
den Schwangerschaftsabbruch 
innerhalb von zwölf Wochen 
p. c. vornehmen. Es darf sich da-
bei nicht um dieselbe Person 
handeln, die das Beratungs -
gespräch geführt hat.

– Ein medizinischer Grund für 
 einen Schwangerschafts abbruch 
liegt vor, wenn für die Schwan-
gere Lebensgefahr oder die Ge-
fahr einer schwerwiegenden Be-
einträchtigung des körperlichen 
oder seelischen Gesundheitszu-
standes besteht (= sogenannte 
medizinische Indikation). In die-
sem Fall bleibt ein Abbruch 
auch nach der 14. Schwanger-
schaftswoche straffrei. 
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Ausgangslage: 
Versorgungslücken, Zugang 
und rechtlicher Rahmen
Die Versorgung rund um den 
Schwangerschaftsabbruch sollte 
für alle Frauen wohnortnah, bar-
rierearm und qualitativ hochwer-
tig zugänglich sein. Im deutschen 
 Gesundheitssystem erschweren 
 jedoch gesetzliche Beschränkun-
gen und die Einbindung von 
Schwangerschaftsabbrüchen ins 
Strafgesetzbuch (§ 218 StGB) einen 
diskriminierungsfreien Zugang 
und ein diskriminierungsfreies 
 Angebot. 

Der Schwangerschaftsabbruch ist 
als einzige medizinische Versor-
gungsleistung im Strafgesetzbuch 
geregelt, damit ist er kein selbst-
verständlicher Teil einer medizini-
schen Versorgungsleistung. Weder 
bis zur zwölften Schwangerschafts-
woche (SSW) p. c., noch darüber hi-
naus, wenn im Rahmen der Präna-
taldiagnostik Befunde zu der Ent-
scheidung einer Schwangerschafts-
beendigung führen.
ebammen und 
chwangerschaftsabbruch
ebammen sind ausgebildete Ex-
ertinnen und von Familienpla-
ung über Schwangerschaft und 
eburt bis in das Wochenbett hi-
ein involviert (▶ Abb. 1). Sie sind 

vertraute Ansprechpersonen für
Frauen in allen Bereichen der re-
produktiven Gesundheit, sind nied-
rigschwellig und aufsuchend tätig.
Sie bringen umfangreiche Kennt-
nisse in Beratung, Begleitung,
 Wochenbettbetreuung und psy-
chosozialer Unterstützung mit. Die
Nähe zu den betreuten Familien
sowie ein hoher Vertrauensvor-
schuss machen Hebammen zum
prädestinierten medizinischen
Fachberuf in der Versorgung bei
Schwangerschaftsabbrüchen.

Rolle der Hebamme in der 
 Gesundheitsversorgung  
und beim Schwangerschafts- 
abbruch nach WHO
Hebammen sind nach WHO-Ver-
ständnis tragende Säulen für eine
evidenzbasierte, frauenorientierte
Gesundheitsversorgung – inklusive
er Begleitung beim Schwanger-
chaftsabbruch. In der „Abortion 
are Guideline“ [2] von 2022 for-
ert die WHO explizit ein, dass 
ebammen – sofern anhand ent-

prechender nationaler Gesetze 
eschult und autorisiert – eine 
ernrolle bei der sicheren Versor-
ung rund um den Schwanger-
chaftsabbruch einnehmen sollen. 
ie WHO betrachtet sichere 
chwangerschaftsabbrüche als 
rundlegenden Bereich der repro-
uktiven Gesundheitsversorgung. 

ntsprechend der WHO-Richtlinien 
ollen Hebammen medizinische 
bbrüche im ersten Trimester (Me-
ikamentengabe) und ggf. instru-
entelle Verfahren eigenständig 

urchführen können. In Frankreich 
st dies bereits tägliche Praxis. Stu-
ien zeigen, dass der Schwanger-
chaftsabbruch sicher und effektiv 
st, wenn Hebammen fundiert ge-
chult sind. Die WHO fordert des-
alb, Hebammen ausreichend aus-
ubilden und zu befähigen, sämtli-
PSYCHOSOMATIK
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Abb. 1: Einsatzorte der Hebamme im Betreuungsbogen. Darstellung der außerklinischen und klinischen Settings sowie der je-
weiligen Aufgabenbereiche der Hebamme in den verschiedenen Phasen der Betreuung. © Deutscher Hebammenverband
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Mögliche Aufgabenbereiche von 
Hebammen bei Schwangerschafts­
abbrüchen mit medizinischer Indikation

• � Anamnese 

• � Übergabe und Besprechung ärztlicher 
Dienst

• � Abklärung und Assistenz bei der 
Klärung von akuten Beschwerden 

• � Interdisziplinäre Entwicklung eines 
Therapieplans

• � begleitende psychosoziale Unterstützung

• � Durchführung oder Assistenz bei 
Ultraschalluntersuchungen

• � Teilnahme an der Ethikkommission

• � Unterstützung der Angehörigen

• � Assistenz beim Fetozid

• � Betreuung und Begleitung der Geburt

• � Begleitung und Assistenz im OP

 

che Aufgaben im Kontext des 
Schwangerschaftsabbruchs kompe-
tent und ohne Angst vor Diskrimi-
nierung oder Kriminalisierung aus-
zuüben. Sie werden als wichtige 
Ansprechpartnerinnen und Schnitt-
stelle im Gesundheitssystem be-
trachtet, um Patientinnen Rechte 
und Versorgungsoptionen ver-
ständlich zu erklären und deren 
Entscheidungsautonomie zu för-
dern. Konkret empfiehlt die WHO, 
Hebammen aktiv einzubinden und 
die Zusammenarbeit zu stärken.

Rolle der Hebamme 
 beim Schwangerschaftsabbruch 
nach ICM
Der ICM hat aktuell ein überarbei-
tetes Positionspapier zur Rolle der 
Hebamme beim Schwangerschafts-
abbruch herausgebracht. Er defi-
niert die Rolle der Hebamme als 
zentralen Bestandteil einer umfas-
senden und sicheren Versorgung 
im Bereich der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit. Hebam-
men sollen in alle Phasen des 
Schwangerschaftsabbruchs einge-
bunden sein, um eine evidenzba-
sierte, menschenrechtsorientierte 
Versorgung zu erbringen und zu 
gewährleisten (▶ Infobox. 1).

Darüber hinaus betont der ICM das 
Recht von Hebammen, Schwanger-
schaftsabbrüche zu begleiten und 
gyne 05/2025  
urchzuführen, ohne Angst vor 
iskriminierung, Bedrohung oder 

trafrechtlicher Verfolgung. Diesen 
orgaben entsprechende Schutzre-
elungen durch Arbeitgeber, Ge-
undheits- und Rechtssysteme sind 
aut ICM unabdingbar, um die 
achgerechte Versorgung zu ge-
ährleisten.

chwangerschaftsabbrüche mit 
eratungsregelung nach § 218 bis 
ur zwölften SSW p. c.
er Deutsche Hebammenverband 
nd internationale Leitlinien (z. B. 
HO, ICM) sprechen sich zuneh-
end dafür aus, dass Hebammen – 

m Sinne einer verbesserten Versor-
ungslage und Entkriminalisierung 
 künftig auch medikamentöse 
chwangerschaftsabbrüche in der 
rühschwangerschaft durchführen 
ürfen. Voraussetzung dafür wä-
en eine Anpassung der rechtlichen 
nd berufsrechtlichen Rahmen -
edingungen sowie eine entspre-
hende Erweiterung der Aus- und 
eiterbildung. 

n Ländern wie Nepal, Schweden, 
rankreich und Südafrika [3] ist es 
ebammen erlaubt, medikamen-

öse Schwangerschaftsabbrüche 
elbstständig von der Beratungs-
eistung bis zur Verordnung und 
er Ausgabe entsprechender Medi-
amente durchzuführen. Nach der 
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npassung der „Differenzierten 
trukturellen Anforderungen“ [4] 
ür Einrichtungen, die Schwanger-
chaftsabbrüche vornehmen beste-
en geringe organisatorische Hür-
en für die Durchführung eines 
edikamentösen Schwanger-

chaftsabbruch in Deutschland [4]. 
s wären eine Anpassung des Ber-
ferechts und eine entsprechende 
issens- und Kompetenzvermitt-

ung im Studium notwendig, um 
ebammen effektiv in diese Ver-

orgung einzubinden. Analog zu 
rankreich ist eine Ausbildung zur 
usführung von instrumentellen 
bbrüchen denkbar. 

chwangerschaftsabbrüche nach 
edizinischer Indikation nach 

wölfter SSW p. c. 
m Falle der Begleitung medizi-
isch induzierter Abbrüche sind 
ebammen in der ambulanten und 

tationären Versorgung in großen 
ränatalzentren bereits eingebun-
en und nehmen eine wichtige 
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Tab. 1: Aufgabenbereiche, die im Kon-
text des Schwangerschaftsabbruchs 
auf Pränatalstationen und in Pränatal -
ambulanzen bereits von Hebammen 
wahrgenommen werden und/oder
denkbar sind.
Infobox 1: Zentrale Aufgaben und Kompetenzen der Hebammen im 
Kontext des Schwangerschaftsabbruchs nach ICM:

– Beratung und Informationsvermittlung: Hebammen informieren 
über Behandlungsmethoden und deren Risiken und unterstützen 
bei der Entscheidungsfindung

– Durchführung von medikamentösen und instrumentellen Abbrü-
chen im Rahmen ihrer fachlichen Kompetenzen und der jeweili-
gen gesetzlichen Vorgaben

– Betreuung nach dem Abbruch: Versorgung bei Komplikationen, 
Beratung zur Empfängnisverhütung und psychosoziale Unterstüt-
zung

– Ermöglichung und Begleitung von Selbstmanagement-Ansätzen, 
etwa beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch oder 
selbstbestimmter Empfängnisverhütung
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Schnittstelle ein. Die Tätigkeitsfel-
der auf Pränatalstationen und in 
Pränatalambulanzen sind automa-
tisch mit Schwangerschaftsabbrü-
chen verwoben. Schwangere kom-
men hierher zur generellen Präna-
taldiagnostik, zur Abklärung auf-
fälliger Befunde oder aufgrund 
von Schwangerschaftsabbrüchen 
aus medizinischer Indikation. Fol-
gende Aufgabenbereiche werden 
bereits von Hebammen wahrge-
nommen und/oder sind denkbar 
(▶ Tab. 1).

Die dauerhafte Anwesenheit der 
Hebamme auf Pränatalstationen 
macht sie zu einer zentralen An-
sprechpartnerin und Schnittstelle 
zwischen Patientin und ärztlichem 
Dienst. Der Mangel an ärztlichem 
Personal verstärkt die Notwendig-
keit, die Kompetenzen der Hebam-
men für die stationäre Versorgung
zu nutzen und zu erweitern. Im 
Rahmen der Vollakademisierung 
ist eine Spezialisierung auf Präna-
talberatung, traumasensible Be-
gleitung oder Ultraschalldiagnostik 
im Rahmen von Masterstudiengän-
gen für Hebammen naheliegend 
und perspektivisch sehr wün-
schenswert.

Rolle der Hebamme bei  
auffälligen Befunden in der 
Pränatal diagnostik und späten 
Schwangerschaftsabbrüchen
Pränataldiagnostik ist für viele 
Schwangere heute fester Bestand-
teil der Schwangerschaftsvorsorge 
und wird von den meisten Paaren 
selbstverständlich angenommen. 
Zum Teil ist den Betroffenen der 
Unterschied zwischen Vorsorgeleis-
tungen und Pränataldiagnostik 
nicht bewusst [5]. Ein auffälliger 
pränataldiagnostischer Befund 
stellt die Betroffenen oft vor exis-
tenzielle Entscheidungen, insbe-
sondere wenn ein medizinisch indi-
zierter Schwangerschaftsabbruch 
erwogen werden muss. Gerade in 
dieser hochsensiblen Phase sind 
eine umfassende Begleitung und 
rofessionelle Beratung essenziell 
 hier nimmt die Hebamme eine 
pezifische und absolut unverzicht-
are Rolle ein.

ebammen sind bereits heute in 
ränatalambulanzen und geburts-
ilflichen Einrichtungen aktiv an 
er Beratung und Betreuung im 
ontext auffälliger Ergebnisse der 
ränataldiagnostik beteiligt. Ihre 
ufgabe umfasst nicht nur die ver-

tändliche Aufklärung über Mög-
ichkeiten, Grenzen und Konse-
uenzen pränataldiagnostischer 
erfahren, sondern auch die psy-
hosoziale Unterstützung während 
er Entscheidungsfindung und im 
eiteren Verlauf. Falls gewünscht 
der notwendig, übernehmen sie 
udem die Begleitung und Assis-
enz beim medikamentösen oder 
nstrumentellen Spätabbruch.

nklare Versorgungspfade
ie besonderen Herausforderun-
en beginnen für viele Schwange-
e und ihre medizinische Betreu-
ng bei einem auffälligen Befund, 
hne dass für die weitere Versor-
ung ein strukturierter Behand-

ungspfad existiert. Es ist nach wie 
or keine Selbstverständlichkeit, 
ass die Institutionen, die pränata-

e Diagnostik anbieten, auch eine 
eiterführende medizinische Ver-

orgung gewährleisten oder ver-
itteln. Schwangere, bei denen 

in auffälliger Befund festgestellt 
ird und die sich auf dieser Grund-

age für einen Abbruch entschei-
en, werden häufig mit der Orga-
isation ihrer weiteren Versorgung 
 der Suche nach einem geeigne-
en Zentrum für einen späten 
chwangerschaftsabbruch – allein-
elassen. 

erade für diese Frauen und Paare 
tellt dies eine erhebliche zusätzli-
he psychische Belastung dar, zu-
ätzlich zu der ohnehin krisenhaf-
en Situation. Für Hebammen be-
eutet diese Versorgungsrealität, 
ass sie die Frauen zwar fachlich 
ompetent beraten, begleiten und 
eim Schwangerschaftsabbruch 
nterstützen, jedoch vielfach zwi-
chen den Schnittstellen verloren 
ehen. 

hne geregelte Versorgungspfade 
leibt auch für sie die Betreuung 
ragmentiert. Gleichzeitig ist der 
rofessionelle Umgang mit späten 
PSYCHOSOMATIK
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Zusammenfassung 
Die Rolle von Hebammen bei Schwangerschaftsabbrüchen in 
Deutschland bedarf der Klärung. Während Abbrüche meist als 
ärztliche Aufgabe gelten, sind Hebammen aufgrund ihrer Bera-
tungskompetenz wichtige Akteurinnen. Internationale Leitlinien 
(WHO, ICM) empfehlen, Hebammen in alle Phasen einzubeziehen, 
auch bei medikamentösen und instrumentellen Abbrüchen, so-
fern rechtliche und ausbildungsmäßige Voraussetzungen beste-
hen. In Deutschland erschweren jedoch §218 StGB, fehlende Inte-
gration ins Berufsrecht und Ausbildungsdefizite die Umsetzung. 
An dieser Stelle müssen dringend geregelte Versorgungspfade ge-
schaffen und die Entkriminalisierung angestrebt werden. Refor-
men und eine Erweiterung der Kompetenzen sind nötig, damit 
Hebammen die Versorgung und das Wohlergehen der Frauen stär-
ken können.

Schlüsselwörter: Schwangerschaftsabbruch – Hebamme – Repro-
duktive Gesundheit – Versorgungslücken – Entkriminalisierung
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Schwangerschaftsabbrüchen hoch-
belastend – emotional wie ethisch. 
Hebammen können hier essenziell 
sein, indem sie medizinisch-assistie-
rend tätig sind. Darüber hinaus sor-
gen sie durch kontinuierliche, psy-
chosoziale Präsenz für Stabilität, 
Orientierung und Entlastung.

Forderung
Um die Lücken zwischen Pränatal-
diagnostik und Versorgung von 
Schwangeren nach auffälligen Be-
funden zu schließen, muss eine 
rechtsverbindliche Vorgabe existie-
ren, die alle Einrichtungen, die Prä-
nataldiagnostik anbieten, ver-
pflichtet, Versorgungspfade für 
Frauen mit auffälligen Befunden 
sicherzustellen – inklusive einer 
strukturierten Überleitung in ge-
eignete Zentren für Schwanger-
schaftsabbrüche im Falle einer ent-
sprechenden Entscheidung der 
Frau. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass betroffene Schwan-
gere nahtlos psychosozial, medizi-
nisch, ärztlich und hebammenfach-
lich begleitet werden – ohne dass 
sie in einer Ausnahmesituation 
 allein nach passenden Versor-
gungsstrukturen suchen müssen.
gyne 05/2025  
ie Hebamme als Expertin der 
eproduktiven Gesundheit
ebammen sind vertraute An-

prechpersonen für Frauen in allen
hasen der reproduktiven Gesund-
eit. Sie bringen umfangreiche 
enntnisse in Beratung, Beglei-

ung, Wochenbettbetreuung und 
sychosozialer Unterstützung mit. 
ie Nähe zu den betreuten Famili-
n sowie ein hoher Vertrauensvor-
chuss machen Hebammen zu zen-
ralen Akteurinnen, auch in der 
ersorgung bei Schwangerschafts-
bbrüchen.

ebammen können – entspre-
hende Weiterbildung vorausge-
etzt – sicher sowohl medikamen-
öse als auch chirurgische Schwan-
erschaftsabbrüche begleiten und 
urchführen. Internationale Studi-
ndaten und Leitlinien bestätigen 
ie Sicherheit und Akzeptanz die-
er Versorgung durch Hebammen, 
olange eine adäquate Notfallver-
orgung  sichergestellt ist. Eine ver-
rauensvolle, interprofessionelle 
usammenarbeit zwischen Ärzte-
chaft und Hebammen ist selbst-
erständlich die Grundvorausset-
ung dafür.
Voraussetzungen und 
Perspektiven für Deutschland
Für eine Erweiterung der Hebam-
menrolle sind folgende Schritte un-
erlässlich:

– Änderung des Hebammen -
gesetzes, der Berufsordnungen 
und Klärung der Vergütungs -
fragen

– Anpassung der Ausbildungs- 
und Weiterbildungsinhalte an 
neue Aufgabenfelder

–  Entkriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs und 
Entfernung der Versorgung aus 
dem Strafgesetzbuch

– Aufbau von Netzwerken und 
interprofessionellen Kooperati-
onsstrukturen

– Etablierung von Qualitätsstan-
dards und klaren Handlungs-
pfaden für die Zusammenarbeit 
aller beteiligten Berufsgruppen

Empfehlungen an Politik, 
Berufsverbände und die Praxis
Analog zu den Forderungen des 
ICM lassen sich diese wie folgt auf 
Deutschland übertragen: 

Auf politischer Ebene: Entkrimina-
lisierung des Schwangerschafts -
abbruchs, Schutz der Hebammen 
sowie rechtlicher Rahmen für de-
ren Tätigkeit im gesamten Spek-
trum der Abbruchversorgung, Än-
derung des Berufegesetzes.

Auf berufspolitischer Ebene: Ein-
satz für die Erweiterung der Heb-
ammenaufgaben im Betreuungs-
bogen, Einsatz für eine Anpassung 
der Studieninhalte, Forderung für 
umfangreiche praktische Ausbil-
dungsangebote, Unterstützung 
der Kolleginnen und Förderung 
der interprofessionellen Zusam-
menarbeit.

Auf praktischer Ebene: Förderung 
von interprofessioneller Zusam-
menarbeit und Netzwerken sowie 
Sicherstellung einer individuellen, 
44
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ummary
ontribution of Midwives to the Quality of Care in Abortion
. Koebke

he role of midwives in abortion care in Germany requires clarification. 
hile abortions are usually considered a medical responsibility, mid-
ives are important actors due to their counseling expertise. Inter-
ational guidelines (WHO, ICM) recommend involving midwives in all 
hases of abortion care, including medical and instrumental procedur-
s, provided that legal and educational requirements are met. In Ger-
any, however, Section 218 of the Penal Code, lack of integration into 
rofessional law, and deficits in training hinder implementation. There 

s an urgent need to establish regulated care pathways and to pursue 
ecriminalization. Reforms and an expansion of competencies are 
ecessary so that midwives can strengthen care and the well-being of 
omen.

eywords: abortion – midwife – reproductive health – healthcare 
aps – decriminalization
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informierten und würdevollen Be-
treuung der Schwangeren, Fest-
schreibung von regionalen Versor-
gungsangeboten und Versor-
gungspfaden.

Fazit
Die Integration von Hebammen in 
die Versorgung beim Schwanger-
schaftsabbruch ist eine logische 
Konsequenz aus internationalen 
Erkenntnissen von WHO und ICM, 
den gestiegenen Versorgungsan-
sprüchen und dem demografi-
schen Wandel. Hebammen bieten 
wohnortnahe, niedrigschwellige 
und ganzheitliche Unterstützung, 
die Versorgungslücken schließt 
und die Rechte sowie das Wohler-
gehen der Frauen stärken kann. 
Entkriminalisierung, gesetzliche 
Rahmenbedingungen und verant-
wortungsvolle Kooperation zwi-
schen Ärzteschaft und Hebam-

men sind dafür  Voraussetzung.
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